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DIE SEITEN DES UNTEROFFIZIERS
MITTEILUNGEN DES ZENTRALVORSTÄNDES DES SCHWEIZ. UNTEROFFIZIERSVERBANDES
Nr. 10 12. Januar 1945

Worfe des Generals
Anläßlich der Beförderung hoher Offiziere und der Uebertra-

•gung des Kommandos von Heereseinheiten und größeren Truppen-
körpern, die am 28. Dezember 1944 in Form eines feierlichen
milifärischen Akfes vor dem Denkmal von Les Rangiers erfolgten,
umriß der General die Bedeutung des militärischen Führertums
mif folgender Ansprache:

«Führen heifjl nicht nur, wie ich letztes Jahr sagte, Wissen,
Wollen und Glauben. Führen heifjf auch Hoffen. Der Führer

muß an den Erfolg glauben, den er vorbereitet und- erreichen
will. Dieser Krieg bietet immer zahlreichere Beispiele von
Truppen, die in scheinbar hoffnungsloser Lage eingeschlos-
sen und abgeschnitten sind und trotzdem, wenn sie die
Hoffnung nicht verlieren, aber nur unter dieser Bedingung,
bis zuletzt ihre Rolle im Rahmen des Ganzen spielen kön-
nen. Von den Thermopylen bis auf unsere Tage hat man
immer vom Wunder des Schlachtfeldes gesprochen. Sind
es eigentlich Wunder? Es ist der Wille Gottes, aber außer-
dem sicher der Wille eines einzelnen Mannes, der Wille
des Kommandanten. Der Augenblick kann immer kommen,
wo sein Wille entscheidend ist: Dieser Wille hält länger als
die eiserne Ration und länger als die letzte Patrone. Er hält
durch bis zur Erschöpfung aller Mittel.

Den Feind treffen wir aber nicht nur nach den Regeln der
Kunst auf dem Schlachtfeld. Auch anderswo stoßen wir auf
ihn in versteckter und getarnter Form bis zuhinterst im
Lande, das wir verteidigen. Mit der Fortdauer des Krieges

und seinen Wechselfällen tritt auch eine gewisse Müdigkeit
auf. In Stunden der Gefahr gesellen sich Defaitismus, Un-
Ordnung und Anarchie dazu.

Unsere Armee, die Heereseinheifen und Truppenkörper,
die ich soeben Ihrem Können und Willen anvertraute, sind
zu wertvoll, um jenen Gefahren ausgesetzt zu werden. Wir
müssen sie gegen Gerüchte, gegen heimtückische Umtriebe
der Fünften Kolonne beschützen. Um der Gefahr zu be-
gegnen, mufj die Truppe genau wissen, was wir sind, tun
und wollen. Dies können wir nicht andern überlassen; von
Ihnen persönlich und Ihrem Beispiel muß es die Truppe
übernehmen.

Eine Truppe kann nicht aus der Ferne geführt werden.
Papier, Draht und Funk ersetzen den persönlichen Konfakt
nicht. Die Zeit der unsichtbaren und unnahbaren Komman-
danten ist vorbei. Der militärische Führer von heute — wie
übrigens die großen Feldherren aller Zeiten — geht nach

vorne, nicht irgendwo und irgendwann, sondern zu der
Zeit und dorthin, wo es nötig ist. Er geht zu seinen Unter-
gebenen und spricht zu ihnen, nicht um ihnen Vorträge zu
halten, aber um ihnen zu zeigen, was er von ihnen erwartet.
Im Momente der Gefahr vor allem wird er es tun, aber auch
beim ersten Zeichen des Nachlassens.

Der Führer darf nicht vergessen, daß er Menschen kom-
mandiert. Wie ich letztes Jahr sagte und heute wiederhole,
sind es Männer, die ein Herz haben, eine Familie und eine
zivile Laufbahn. Das ist seine Art, sozial zu sein.»

3. Zenfralkurs für Übungsleiter von Unteroffiziersvereinen
Art. 4 der Zentralstatuten legt als Zweckbestimmung des

Schweiz. Unferoffiziersverbandes fest: «Der SUOV will das
schweizerische Wehrwesen fördern und die im Interesse der
Freiheit und Unabhängigkeif unseres Landes liegende na-
tionale Gesinnung pflegen. Er strebt im besonderen die Er-

tüchtigung des Unteroffizierskorps, die Förderung seines
Ansehens und die Entwicklung und Erhaltung eines gesun-
den Korpsgeistes an. Er bietet dem Kader unserer Armee
Gelegenheit zur Erfüllung der durch die Bestimmungen des
Dienstreglementes festgelegten Pflicht der außerdienstlichen
Betätigung.»

Betätigung außer Dienst wird nur dann sinnvoll und der
Armee nützlich sein können, wenn sie in voller Ueberein-
Stimmung mit den geltenden Ausbildungsvorschriften der
Armee erfolgt. Jede andersgerichtete außerdienstliche Tä-

tigkeit wäre nicht nur von zweifelhaftem Wert, sondern
müßte sich sogar schädlich auswirken.

Voraussetzung für die richtige Gestaltung außerdiensf-
licher Arbeit aber ist, daß die übungsleifenden Offiziere von
Unteroffiziersvereinen für ihre Aufgabe nach einheitlichen
Gesichtspunkten vorbereifet werden. Ein Unferoffiziersverein
wird seiner Zweckbestimmung nicht gerecht werden kön-
nen, wenn er nicht über einen Uebungsleiter verfügt, der
mit der ihm obliegenden Aufgabe voll vertraut ist.

Ueberzeugf von der Richtigkeit dieser Auffassungen, be-
willigte das Eidg. Militärdepartement, auf Antrag des Zen-
tralvorstandes, erstmals im Jahre 1943 die Durchführung
eines Zentralkurses für Uebungsleiter von Unteroffiziers-
vereinen. Er wurde vom 19. bis 21. 6. mif einer Beteiligung
von 64 Offizieren in Winterfhur durchgeführt und von Oberst

Graeub im Auftrage der Hauptabteilung III inspiziert. Zwei
Anträge des Kurskommandanten und des Zentralvorsfandes,
die Unterstützung durch den Kursinspektor fanden, wurden
vom EMD gutgeheißen. Sie lauteten dahin, den Zentralkurs
im Jahre 1944 zu wiederholen und eine Kontrolle der Feld-
dienstübungen von Unteroffiziersvereinen auf Grund von
Vorschlägen vorzunehmen, die nach Besprechungen mit der
Hauptabteilung III und der Zentralstelle für Vorunferricht,
Turn-, Sport- und Schießwesen einzureichen wären.

Der Zentralkurs 1944 gelangte am 18./19. 3. in Olfen zur
Durchführung, bei einer Beteiligung von 90 Offizieren. Der
Kurs wurde vom Chef der Hauptabteilung III, Herrn Oberst-
korpskommandant Marcuard, persönlich inspiziert. Auf
Grund der Besprechungen mit den beiden oben erwähnten
milifärischen Stellen wurde dem EMD anschließend der An-
trag unterbreitet, mit der Beaufsichtigung der Felddiensf-
Übungen von Unteroffiziersvereinen eine Anzahl Offiziere
zu beauftragen, die als frühere Uebungsleiter von Unter-
Offiziersvereinen, oder als Kursteilnehmer an mindestens ei-
nem Zentralkurs hierzu besonders geeignet erscheinen. Das
EMD erklärte sich mit diesem Antrag einverstanden und ge-
nehmigte eine entsprechende Liste von rund 60 Inspektions-
Offizieren, die erstmals im Jahre 1945 die Beaufsichtigung
von außerdienstlichen Felddienstübungen vornehmen sollen.
Gleichzeitig wurde auch dem Budgetvoranschlag für den
Zenfralkurs für Uebungsleiter 1945 und die Entschädigung
der Inspektoren zugestimmt.

Der 3. Zentralkurs soll nunmehr am 27-/28. 1. 45 in Liesfal

zur Durchführung gelangen. Einem Wunsche der Kursteil-
nehmer 1944 entsprechend, werden zum diesjährigen Kurs



erstmals auch Unteroffiziere zugelassen, die als Disziplin-
chefs für das Handgranafenwerfen in den Sektionen täfig
sind. Im Interesse der Sektionen liegt es, wenn sie danach
trachten, neben dem übungsleitenden Offizier auch einen
Stellvertreter ausbilden zu lassen, sofern der erstere bereits
einen Zenfralkurs absolviert hat. Wie die beiden vorange-
gangenen Kure, steht auch der Zentralkurs 1945 unter dem
bewährten Kommando non Herrn Major E. Lüthy, Instr.Of.
der Infanterie.

Die Uebungsleiter und Inspektoren von Felddienstübun-
gen, die sich am Kurse beteiligen, treten Freitag, 26. 1., um
1900, zu einem Rapport mit der Kursleitung zusammen, bei
welcher Gelegenheit die 3 Uebungsklassen organisiert wer-
den. Der Unterricht erstreckt sich für die Uebungsleiter auf
Felddienst (4 Stunden), Melden und Krokieren (2 Stunden)
und Arbeiten am Sandkasten (2 Stunden), mit Unterrichtszeit
von 0730 bis 1730 am Samstag. Der Sonntagvormitfag ist
der Berichterstattung über Felddiensfübungen, der Behand-
lung einschlägiger Reglemenfe und einer allgemeinen Aus-
spräche, sowié Besprechungen des Kurskommandanten mit
den Inspektoren gewidmet.

Die Unteroffiziere, die als Handgranatenchefs in den Sek-
tionen wirken, besammeln sich Samstag, 27. 11., um 1130,
in der Kaserne Liestal. Der Unterricht für die Handgranaten-
chefs erstreckt sich auf Theorie und Demonstrationen über

die Handgranaten unserer Armee (2 Stunden), schulmäßiges
Werfen (2 Stunden) und feldmäßiges Werfen (2 Stunden),
sowie auf Instruktionen über die Berichterstattung. Offiziere
und Unteroffiziere werden Sonntag, 28. 1., um die Mittags-
zeit entlasesn.

Neben dem Kurskommandanfen, Herrn Major Lüthy, wir-
ken als Klassenlehrer eine Anzahl Offiziere, die als Spezia-
listen in den ihnen zugewiesenen Unterrichtsgebiefen anzu-
sprechen sind und in außerdienstlicher Betätigung über ent-
sprechende Erfahrungen verfügen.

Die Verbandsleitung ist sich bewußt, daß die Tätigkeit
außer Dienst durch die Anforderungen des aktiven Dienstes
an jedes einzelne Mitglied eines Unteroffiziersvereins bis zu
einem gewissen Grad gehemmt ist. Das EMD ist mit dem
Zentralvorstand jedoch der Auffassung, daß die gründliche
Vorbereitung der Uebungsleiter schon jetzt vorgenommen
werden muß, wenn in den kommenden Friedenszeiten die
Arbeit in unseren Sektionen aufrecht erhalten und in richtige
Bahnen geleitet werden soll.

Zentralvorstand und Kurskommando erwarten, daß jede
Sektion des SUOV zum diesjährigen Zenfralkurs für Ue-
bungsleiter einen Offizier (Uebungsleiter oder dessen Stell-
Vertreter) und einen Unteroffizier (Handgranafenchef oder
dessen Stellvertreter) abordne.

Mitteilungen des Zentralvorstandes
1. Jahresbeitrag an die Zenfralkasse für 1945 — Rückvergütungen der Zenfralkasse für 1944

Aus verschiedenen schriftlichen und telephonischen An- Schulmäßiges und feldmäßiges Handgranatenwerfen
fragen bei der Verbandsleitung ergibt sich, daß hinsieht- je 30 Rp. pro Teilnehmer
lieh des Jahresbeitrages für 1945 und der Rückvergütungen Pafrouillenübung mit Leistungsprüfung (1 Uebung)
für 1944 da und dort Unklarheiten herrschen. Wir verweisen 30 Rp. pro Teilnehmer
daher nochmals auf die Beschlüsse der Delegierfenversamm- Skilauf (Patr.lauf, Hindernislauf, Langlaut)
lung 1944 in Baden (siehe Seite 41 des Protokolls derselben): je 30 Rp. pro Teilnehmer

Jahresbeiträge für 1945:

Kategorie A 80 Rappen 2. Einreichung der Jahresberichte
Kategorie B (und arbeitende Mitglieder der Wir bitten die Sekfionsvorstände, die Einreichung des

Kategorie C) 40 Rappen ausgefüllten Jahresberichtsformulars bis zum 31. Januar 1945
Versicherungsprämie für alle Mitgliederkate- vorzunehmen. Nur bei Innehalfung dieses Termins wird es

9°den 30 Rappen Zentralvorstand möglich sein, den Jahresbericht des
Rückvergütungen für 1944: SUOV rechtzeitig zu erstellen. Die Unterverbände ersuchen

Felddiensfübungen (max. 2 Uebungen pro Jahr) wir, die Sektionsberichfe stets sofort nach Eingang an das

je 30 Rp. pro Teilnehmer Zentralsekretariat weiterzuleiten.

Die Munitionszuteilung für die außerdienstliche Schießtätigkeit
Das Zentralkomitee des Schweizerischen Schiitzenvereins hat

durch eine Eingabe an das Eidgenössische Militärdepartement um
vermehrte Zuteilung von Gratis- und Kaufmunition für die außer-
dienstliche Schiefjtäfigkeit im Jahre 1945 nachgesucht. Demgegen-
über hat die Armee eher eine Herabsetzung der Zuteilung ge-
fordert. Unter dem Vorsitz von Bundesrat Kobelt fand zwischen
den Vertretern der interessierten Kreise und Verwaltungsstellen eine
Besprechung dieser Angelegenheit statt. Dabei wurde vom
Schüfzenverein die Zusicherung abgegeben, daß er mit allen
Mitteln für eine zweckmäßige Verwendung der Munition wirken

wolle, besonders für die vermehrte Ausbildung der schwachen
Schützen. So einigte man sich schließlich auf eine Munitions-
Zuteilung, die genau derjenigen für das Jahr 1944 entspricht, also

u. a. auf die Abgabe von 30 Patronen Gratismunition für das

obligatorische Programm, 18 Patronen Grafismunition für das Feld-
schießen, 18 Patronen Kaufmunition zu acht Rappen pro schießen-
des Mitglied usw. Die bewilligte Munition wird jedoch erst ab
1. März erhältlich sein; vorher wird keine Munition abgegeben.
Je nach der Entwicklung der Lage ist auch die Möglichkeit vor-
gesehen, diese Sperrtrist zu verlängern.

Die Beförderung der „Landsturmleufnanfs"
Der Tagespresse entnehmen wir:

In einer Kleinen Anfrage hatte Nationalrat Studer (fr., Bern)
angeregt, die Landsfurmleutnants, nachdem sie seit fünf Jahren
ihren Aktivdienst als Zugführer geleistet haben, zu Oberleutnants
zu befördern.

Hierauf antwortet der Bundesrat u. a.: Die Beförderung der 1939
und 1940 ohne jede besondere Dienstleistung brevefierten Land-
sturmleutnants wäre gegenüber den Adjutant-Unteroffizier-Zug-

führern eine Unbilligkeit, die vermieden werden muß. Dazu kommt,
daß nach der Beförderungsverordnung im Landsturm Beförderun-

gen nur einmal zulässig sind, und zwar nur bei zwingender Not-
wendigkeit und nach Bekleidung des bisherigen Grades während
mindestens acht Jahren, für Offiziere überdies nur dann, wenn
der höhere Grad zu einer Kommandoübertragung notwendig ist.

Alle diese Voraussetzungen liegen für die 1939/40 brevefierten
Landsturmleutnants nicht vor, ihre Beförderung ist unzulässig und
wird vom Armeekommando mit Recht abgelehnt.
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